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1. Richtlinie des Europäischen Parlaments und des Rates zur Verhütung und Bekämpfung 
von Menschenhandel und zum Opferschutz sowie zur Aufhebung des 
Rahmenbeschlusses 2002/629/JI des Rates 
  Dok. PE-CONS 69/10 DROIPEN 157 MIGR 148 CODEC 1580 
   + COR 1 (it) 
   + COR 2 (de) 

+ COR 3 (fr) 
   + REV 1 (ro) 

 
 Der Rat billigte die im Standpunkt des Europäischen Parlaments in erster Lesung enthaltene 

Abänderung und erließ den vorgeschlagenen Rechtsakt in der so abgeänderten Fassung gemäß 

Artikel 294 Absatz 4 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union (Rechts-

grundlage: Artikel 82 Absatz 2 und Artikel 83 Absatz 1 AEUV). 

 
Erklärung des Rates 
"Die mit der Richtlinie des Europäischen Parlaments und des Rates zur Verhütung und 
Bekämpfung von Menschenhandel und zum Opferschutz gefundene Lösung besteht in der 
Klarstellung, dass mit dieser Richtlinie der Rahmenbeschluss 2002/629/JI durch Aufhebung 
geändert wird; sie berührt nicht das Ergebnis der laufenden Erörterungen über vergleichbare 
künftige Situationen". 

 
 
 
2. Richtlinie des Europäischen Parlaments und des Rates über die Verschmelzung von 

Aktiengesellschaften (kodifizierte Fassung) 
Dok. PE-CONS 1/11 CODIF 1 DRS 5 COMPET 11 CODEC 48 

 
 Der Rat billigte den Standpunkt des Europäischen Parlaments in erster Lesung und erließ den 

vorgeschlagenen Rechtsakt in der so abgeänderten Fassung gemäß Artikel 294 Absatz 4 des 

Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union (Rechtsgrundlage: Artikel 50 

Absatz 2 Buchstabe g AEUV). 

 
 
 
3. Verordnung des Europäischen Parlaments und des Rates über die Freizügigkeit der 

Arbeitnehmer innerhalb der Union (kodifizierte Fassung) 
Dok. PE-CONS 2/11 CODIF 2 SOC 25 CODEC 49 

+ REV 1 (lt) 
 

 Der Rat billigte den Standpunkt des Europäischen Parlaments in erster Lesung und erließ den 

vorgeschlagenen Rechtsakt in der so abgeänderten Fassung gemäß Artikel 294 Absatz 4 des 

Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union (Rechtsgrundlage: Artikel 46 

AEUV). 
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